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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Diagno-
severfahren und eine Diagnosevorrichtung zur Ermittlung 
von fehlerhaften Komponenten von verkoppelten Wirkket-
ten (WK1, WK2), die mehrere jeweils miteinander in funkti-
onaler Beziehung stehende Komponenten (K1-K6) aufwei-
sen; 
mit folgenden Schritten: 
a) Bereitstellen (S1) einer Angabe über eine fehlerhafte 
Funktion; 
b) Ermitteln (S2) beteiligter Komponenten zum Durchfüh-
ren der fehlerhaften Funktion durch Bezugnahme auf eine 
Komponenten-Funktions-Matrix anhand der bereitgestell-
ten Angabe über die fehlerhafte Funktion, wobei die Kom-
ponenten-Funktions-Matrix Funktionen-Verkopplungen 
von Wirkketten von Komponenten abbildet; 
c) Auswählen (S3) von Testfunktionen aus den in der Kom-
ponenten-Funktions-Matrix abgebildeten Funktionen, so 
dass als ausgewählte Testfunktionen diejenigen Funktio-
nen in der Komponenten-Funktions-Matrix bestimmt wer-
den, die eine oder mehrere der ermittelten beteiligten Kom-
ponenten verwenden; 
d) Ausführen (S5) der ausgewählten Testfunktionen; 
e) Bereitstellen (S7) einer Testergebnisangabe, die für jede 
der ausgeführten Testfunktionen angibt, ob diese fehlerfrei 
ausführbar ist oder fehlerhaft ist; 
f) Ermitteln von fehlerverdächtigen Komponenten anhand 
der Testergebnisangabe.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Diagnoseverfahren 
und eine Diagnosevorrichtung zur Ermittlung von feh-
lerhaften Komponenten von verkoppelten Wirkket-
ten, insbesondere von Komponenten in einem Kraft-
fahrzeug.

Stand der Technik

[0002] Die Anzahl der elektronischen und elektri-
schen Komponenten in einem Kraftfahrzeug nimmt 
stetig zu. Weiterhin steigt auch der Grad der inneren 
Verkopplung des Funktionsumfanges sowie des An-
teils ausschließlich durch Software realisierter Funk-
tionen an. Damit wird es immer aufwendiger, die 
Funktionszusammenhänge insgesamt zu kennen 
bzw. zu erkennen. Insbesondere aufgrund der Tatsa-
che, dass die Funktionalität und die Diagnose der 
Komponenten in getrennten Entwicklungslinien ver-
laufen, ist die Fehlersuche in der Regel aufgrund der 
Unkenntnis der Zusammenhänge schwierig. Dies 
führt dazu, dass häufig Fehlereinflüsse bei der Gene-
rierung von Diagnoseprozessen isoliert betrachtet 
werden und keine Querkopplungen berücksichtigt 
werden.

[0003] Bislang erfolgt die Diagnose bei einem auf-
getretenen Fehler anhand der Beschreibung eines 
Symptoms in der Werkstatt, wobei der Fehler in der 
Regel durch Erfahrung des Werkstattpersonals oder 
aufgrund von Einträgen in Fehlerspeichern, sofern 
vorhanden, erkannt werden kann.

[0004] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Diagnosevorrichtung sowie ein Verfahren 
zum Betreiben der Diagnosevorrichtung zur Verfü-
gung zu stellen, wobei die Fehlersuche in einem Sys-
tem mit mehreren Komponenten unterstützt wird, 
ohne dass ein Benutzer, wie z. B. ein Werkstattmitar-
beiter Kenntnis aller Funktionszusammenhänge zwi-
schen den Komponenten haben muss.

Offenbarung der Erfindung

[0005] Die oben stehende Aufgabe wird durch die 
Diagnosevorrichtung gemäß Anspruch 1 sowie durch 
das Verfahren zum Betreiben einer Diagnosevorrich-
tung gemäß dem nebengeordneten Anspruch gelöst.

[0006] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen der Er-
findung sind in den abhängigen Ansprüchen angege-
ben.

[0007] Gemäß einem ersten Aspekt der Erfindung 
ist ein Diagnoseverfahren zur Ermittlung von fehler-
haften Komponenten von verkoppelten Wirkketten, 
die mehrere jeweils miteinander in funktionaler Be-

ziehung stehende Komponenten aufweisen, vorge-
sehen. Das Diagnoseverfahren umfasst die Schritte 
des Bereitstellens einer Angabe über eine fehlerhafte 
Funktion; des Ermittelns beteiligter Komponenten 
zum Durchführen der fehlerhaften Funktion durch 
Bezugnahme auf eine Komponenten-Funktions-Ma-
trix anhand der bereitgestellten Angabe über die feh-
lerhafte Funktion, wobei die Komponenten-Funkti-
ons-Matrix Funktionen-Verkopplungen von Wirkket-
ten von Komponenten abbildet; des Auswählens von 
Testfunktionen aus den in der Komponenten-Funkti-
ons-Matrix abgebildeten Funktionen, so dass als 
ausgewählte Testfunktionen diejenigen Funktionen in 
der Komponenten-Funktions-Matrix bestimmt wer-
den, die eine oder mehrere der ermittelten beteiligten 
Komponenten verwenden; des Ausführens der aus-
gewählten Testfunktionen; des Bereitstellens einer 
Testergebnisangabe, die für jede der ausgeführten 
Testfunktionen angibt, ob diese fehlerfrei ausführbar 
ist oder fehlerhaft ist; und des Ermittelns von fehler-
verdächtigen Komponenten anhand der Testergebni-
sangabe.

[0008] Mit Hilfe des bereitgestellten Diagnosever-
fahrens ist es möglich, bei Auftreten einer Fehlfunkti-
on mit Hilfe des Diagnoseverfahrens diejenigen 
Funktionen als Testfunktionen auszuwählen, mit de-
nen einzelne Komponenten, die Ursache für die Fehl-
funktion sein können, über andere Funktionen zu tes-
ten, die nicht alle Komponenten der Fehlfunktion ver-
wenden, um so die möglichen fehlerhaften Kompo-
nenten einzugrenzen. Die gesamten Funktionen wer-
den dabei über die Komponenten-Funktions-Matrix 
bereitgestellt. Bei den bereit gestellten Funktionen 
kann es sich im vereinfachten Fall um spezielle Dia-
gnosefunktionen handeln, welche die Überprüfung 
einer einzelnen Komponente bezüglich ihrer Fehler-
freiheit ermöglichen.

[0009] Weiterhin können beim Auswählen der Test-
funktionen eine oder mehrere Testfunktionen so aus-
gewählt werden, dass die Anzahl der ausgewählten 
Testfunktionen minimiert wird, wobei insgesamt alle 
beteiligten Komponenten beim Ausführen der ausge-
wählten Testfunktionen verwendet werden. Insbe-
sondere können beim Auswählen der Testfunktionen 
die eine oder mehrere Testfunktionen so ausgewählt 
werden, dass diese einen komplementären Überde-
ckungsgrad bezüglich der an der entsprechenden 
Testfunktion beteiligten Komponenten aufweisen.

[0010] Gemäß einer Ausführungsform ist vorgese-
hen, die Schritte des Auswählens von Testfunktionen 
aus den in der Komponenten-Funktions-Matrix abge-
bildeten Funktionen; des Ausführens der ausgewähl-
ten Testfunktionen; des Bereitstellens der Testergeb-
nisangabe; und des Ermittelns von fehlerverdächti-
gen Komponenten anhand der Testergebnisangabe 
mit den fehlerverdächtigen Komponenten als betei-
ligte Komponenten wiederholt auszuführen. Insbe-
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sondere kann vorgesehen werden, die betreffenden 
Schritte so lange zu wiederholen, bis sich die Anzahl 
der fehlerverdächtigen Komponenten nicht weiter re-
duzieren lässt.

[0011] Gemäß einer Ausführungsform wird das Be-
reitstellen einer Testergebnisangabe durchgeführt, 
indem für jede der ausgeführten Testfunktionen ma-
nuell durch eine Benutzereingabe und/oder automa-
tisch durch eine Rückmeldung einer der beteiligten 
Komponente der durch die Testfunktion definierten 
Wirkkette ermittelt wird, ob die Testfunktion fehlerfrei 
ausführbar ist oder fehlerhaft ist.

[0012] Weiterhin kann das Bereitstellen der Angabe 
über die fehlerhafte Funktion durch Auslesen eines 
Fehlerspeichers aus einer Steuerungskomponente 
oder manuell durch Eingabe eines Benutzers durch-
geführt werden.

[0013] Gemäß einem weiteren Aspekt ist eine Diag-
nosevorrichtung zur Verwendung bei der Ermittlung 
von fehlerhaften Komponenten von verkoppelten 
Wirkketten, die mehrere jeweils miteinander in funkti-
onaler Beziehung stehende Komponenten aufwei-
sen, vorgesehen. Die Diagnosevorrichtung umfasst 
einen Speicher zum Bereitstellen von Angaben einer 
Komponenten-Funktions-Matrix sowie eine Steuer-
einheit, die ausgestaltet ist, um beteiligte Komponen-
ten zum Durchführen der Funktion durch Bezugnah-
me auf eine Komponenten-Funktions-Matrix anhand 
einer bereitgestellten Angabe über eine fehlerhafte 
Funktion zu ermitteln, wobei die Komponenten-Funk-
tions-Matrix Funktionen-Verkopplungen von Wirkket-
ten von Komponenten abbildet; um Testfunktionen 
aus den in der Komponenten-Funktions-Matrix abge-
bildeten Funktionen auszuwählen, so dass als aus-
gewählte Testfunktionen diejenigen Funktionen in der 
Komponenten-Funktions-Matrix bestimmt werden, 
die eine oder mehrere der ermittelten beteiligten 
Komponenten verwenden; um die ausgewählten 
Testfunktionen auszuführen und um eine Testergeb-
nisangabe bereitzustellen, die für jede der ausgeführ-
ten Testfunktionen angibt, ob diese fehlerfrei ausführ-
bar ist oder fehlerhaft ist; und um fehlerverdächtige 
Komponenten anhand der Testergebnisangabe zu 
ermitteln.

[0014] Weiterhin kann die Diagnosevorrichtung mit 
einer Schnittstelle zum Anschließen an ein Kommu-
nikationssystem mit mehreren Komponenten verse-
hen sein.

[0015] Gemäß einem weiteren Aspekt ist eine Ver-
wendung einer Diagnosevorrichtung in einem Kom-
munikationssystem eines Kraftfahrzeugs vorgese-
hen.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0016] Bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
dung werden nachfolgend anhand der beigefügten 
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 ein Blockschaltbild von Wirkketten, die 
eine Reihe von Funktionselementen aufweisen, die 
miteinander gekoppelt sind;

[0018] Fig. 2 eine Darstellung von zwei Wirkketten 
zur Beschreibung des erfindungsgemäßen Verfah-
rens anhand eines konkreten Beispiels;

[0019] Fig. 3 eine schematische Blockdarstellung 
eines Systems miteinander gekoppelter Komponen-
ten in einem Kraftfahrzeug, die mithilfe einer Diagno-
sevorrichtung gemäß der vorliegenden Erfindung 
verbunden ist;

[0020] Fig. 4 ein Flussdiagramm zur Darstellung ei-
nes Verfahrens zum Betreiben einer Diagnosevor-
richtung gemäß einer Ausführungsform der Erfin-
dung; und

[0021] Fig. 5 eine Darstellung einer Komponen-
ten-Funktions-Matrix zur Verwendung bei dem Ver-
fahren der Fig. 4.

Offenbarung der Erfindung

[0022] Fig. 1 zeigt verallgemeinert die Kopplung 
von Wirkketten, wie sie in zunehmendem Maße in ei-
nem Kraftfahrzeug vorkommt. Zum Bereitstellen ei-
ner Funktionalität werden Komponenten miteinander 
gekoppelt, um dem Fahrer eine bestimmte Funktio-
nalität zur Verfügung zu stellen. Dabei sind die einzel-
nen Komponenten in geeigneter Weise miteinander 
verbunden, um eine gewünschte Funktion zu reali-
sieren. Bei miteinander verkoppelten Wirkketten tritt 
der Fall auf, dass einzelne oder mehrere Komponen-
ten für mehrere Wirkketten benötigt werden.

[0023] In Fig. 1 sind zwei Wirkketten WK1 und WK2 
dargestellt, die Komponenten K1–K6 aufweisen. In 
Fig. 1 ist eine Verkopplung der Wirkketten WK1 und 
WK2 dargestellt, bei der die Komponente K2 der ers-
ten Wirkkette WK1 auch für die zweite Wirkkette WK2 
verwendet wird, während die übrigen Komponenten 
K1 und K3 der Wirkkette WK1 und die Komponenten 
K4, K5 und K6 der Wirkkette WK2 jeweils nur in der 
betreffenden Wirkkette verwendet werden, um die 
entsprechende Funktionalität zur Verfügung zu stel-
len.

[0024] In Fig. 2 ist dies an einem Beispiel darge-
stellt. Die erste Wirkkette betrifft die Blinkerfunktion, 
bei der ein Fahrer des Fahrzeugs durch Betätigen 
des Blinkerhebels 10 eine Blinkerleuchte 12 aktivie-
ren kann. Der Blinkerhebel 10 ist dafür mit einem 
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Steuergerät 11 gekoppelt, das wiederum die Blinker-
leuchte 12 so ansteuert, dass ein Blinken erfolgt. Die 
zweite Wirkkette betrifft eine funkgesteuerte Zentral-
verriegelung, bei der ein Funkschlüssel 15 ein Signal, 
das von einer Antenne 16 in der Heckscheibe des 
Fahrzeugs empfangen wird, an das Steuergerät 11
sendet. Das Steuergerät erkennt das Signal als Sig-
nal der Funkzentralverriegelung und steuert sowohl 
die Blinkerleuchte 12 als auch ein elektrisches 
Schloss 17 der Zentralverriegelung an. Die Kopplung 
der beiden Wirkketten besteht darin, dass in beiden 
Wirkketten das Steuermodul 11 die Funktion des An-
steuerns der Blinkerleuchte 12 übernimmt.

[0025] In Fig. 3 ist beispielhaft ein Blockschaltbild 
dargestellt, das die Kopplung einer Diagnosevorrich-
tung 23 mit einem im Fahrzeug befindlichen Kommu-
nikationssystem darstellt. Das Kommunikationssys-
tem weist einen Bus 20 auf, an den einzelne Kompo-
nenten 21 des Fahrzeugs gekoppelt sind, um mit wei-
teren Komponenten entsprechend der auszuführen-
den Funktionen auf bestimmte Weise zu kommuni-
zieren. Der Kommunikationsbus 20 weist eine 
Schnittstelle 22 auf, über die eine Diagnosevorrich-
tung 23 mit dem Kommunikationsbus 20 koppelbar 
ist. Alternativ kann die Diagnosevorrichtung 23 auch 
fest mit dem Kommunikationsbus 10 verbunden sein 
oder sich in einer der Komponenten 11 befinden.

[0026] In Fig. 4 ist ein Flussdiagramm dargestellt, 
das die Arbeitsweise der Diagnosevorrichtung 23
veranschaulicht. In einem Schritt S1 wird der Diagno-
sevorrichtung 23 eine Information über einen aufge-
tretenen Fehler bereitgestellt. Dies kann beispiels-
weise durch manuelle Eingabe, z. B. über eine an-
schließbare bzw. angeschlossene Eingabevorrich-
tung über das Auslesen eines Fehlerspeichers oder 
durch sonstige Benachrichtigung über eine aufgetre-
tene Funktionsstörung erfolgen.

[0027] Die Diagnosevorrichtung 23 wird dann ma-
nuell oder automatisch aktiviert, um die fehlerhafte 
Komponente bzw. fehlerverdächtige Komponenten 
zu ermitteln, z. B. indem die Diagnosevorrichtung mit 
einem Kommunikationssystem und dergleichen ver-
bunden wird, um entsprechende Testfunktionen aus-
führen zu lassen. Dazu wird zunächst in Schritt S2 
die fehlerhafte Funktion analysiert und die an der 
Ausführung der Funktion beteiligten Komponenten 
des Gesamtsystems identifiziert. Diese Identifikation 
der beteiligten Komponenten erfolgt z. B. mithilfe ei-
ner Komponenten-Funktions-Matrix, in der für jede 
realisierte Funktion die beteiligten Komponenten 
auslesbar sind. Ein Beispiel für eine solche Matrix ist 
in Fig. 5 dargestellt. Die Matrix Punkte an den 
Schnittstellen zwischen Komponentenlinien KL und 
den Funktionslinien FL geben an, dass die betreffen-
de Komponente zur Durchführung der betreffenden 
Funktion benötigt wird. Ist kein Punkt an der Schnitt-
stelle zwischen einer Komponentenlinie KL und einer 

Funktionslinie FL vorhanden, bedeutet dies, dass für 
die Ausführung der betreffenden Funktion die betref-
fende Komponente nicht benötigt wird. Funktionslini-
en, welche nur eine Schnittstelle mit einer Kompo-
nentenlinie beinhalten, bedeuten entweder eine 
Funktion, welche auf Basis einer einzelnen Kompo-
nente dargestellt werden kann oder eine spezielle Di-
agnosefunktion für diese einzelne Komponente, also 
eine spezielle Testfunktion, welche nach Ausführung 
eine eindeutige Aussage zur Fehlerfreiheit einer 
Komponente erlaubt.

[0028] Sind die Komponenten, die an der Ausfüh-
rung der fehlerbehafteten Funktion beteiligt sind, mit 
Hilfe der Komponenten-Funktions-Matrix identifiziert, 
so wird weiterhin in Schritt S3 mithilfe der Matrix fest-
gestellt, welche Testfunktionen ausgeführt werden 
könnten, die mindestens eine der identifizierten Kom-
ponenten aktivieren. In einem nächsten Schritt S4 
werden die Testfunktionen nach dem Überdeckungs-
grad der einzelnen Komponenten sortiert und ausge-
wählt. D. h., es wird die Anzahl der auszuführenden 
Testfunktionen so weit reduziert, dass nur diejenigen 
Testfunktionen durchgeführt werden, so dass alle 
identifizierten Komponenten mindestens einmal mit-
hilfe einer Testfunktion getestet werden. Dadurch 
wird erreicht, dass die Anzahl der auszuführenden 
Testfunktionen minimiert wird, wobei die Testfunktio-
nen so ausgewählt werden (Schritt S9), dass deren 
beteiligte Komponenten sich ergänzen, wobei mög-
lichst jede der identifizierten Komponenten mindes-
tens einmal durch eine der ausgewählten Testfunkti-
onen getestet wird.

[0029] In einem nächsten Schritt S5 werden die 
ausgewählten Testfunktionen ausgeführt und für jede 
der Testfunktionen das Auftreten eines Fehlers bzw. 
einer Fehlerfreiheit detektiert (Schritt S6). Dies kann 
automatisch oder manuell erfolgen.

[0030] Tritt kein Fehler auf, so werden die beteilig-
ten Komponenten als fehlerfrei klassifiziert. Tritt hin-
gegen ein Fehler auf, so wird bei nur einer beteiligten 
Komponente diese als fehlerhaft klassifiziert (Schritt 
S7). Sind mehrere Komponenten beteiligt, werden 
diese als fehlerverdächtig klassifiziert, da nicht ein-
deutig festgestellt werden kann, welche der beteilig-
ten Komponenten fehlerhaft ist, oder ob mehr als 
eine der Komponenten bzw. alle fehlerhaft sind. Die 
fehlerverdächtigen Komponenten (Schritt S10), die 
auch Bestandteil der identifizierten Komponenten (in 
Schritt S2) sind, werden erneut Schritt S3 zugeführt, 
wobei Testfunktionen ausgewählt werden, um die 
fehlerverdächtigen Komponenten, die in Schritt S7 
ermittelt worden sind, als fehlerfrei oder fehlerhaft zu 
identifizieren. Dazu werden die Schritte S3 bis S7, S9 
und S10 erneut durchgeführt, bis für jede der beteilig-
ten Komponenten feststeht, ob diese fehlerfrei oder 
fehlerhaft ist oder bis die obige Rekursion keine wei-
tere Auflösung der bestimmten fehlerverdächtigen 
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Komponenten mehr zulässt. Mit anderen Worten, die 
Schleife der Schritte S3 bis S7, S9 und S10 wird so 
lange wiederholt, bis die Anzahl der fehlerverdächti-
gen Komponenten sich nicht weiter reduzieren lässt. 
In diesem Fall werden die fehlerverdächtigen Kom-
ponenten über eine geeignete Ausgabeeinrichtung 
ausgegeben (Schritt S8), so dass diese Komponen-
ten entweder ausgetauscht oder weiteren nicht von 
der Diagnosevorrichtung 23 durchzuführenden Test-
verfahren unterzogen werden können oder mit Hilfe 
der speziellen Testfunktionen zum Testen einzelner 
Komponenten entweder durch die Diagnosevorrich-
tung oder durch den Bediener geprüft werden.

[0031] Kern der Diagnosevorrichtung 23 besteht in 
der Matrix, in der Wirkketten der an der Ausführung 
der Funktion beteiligten Komponenten zugeordnet 
sind. Diese Matrix kann in vielfältiger Weise in einer 
Diagnosevorrichtung 23 vorgesehen sein und in ei-
nem dort vorhandenen Speicher in geeigneter Weise 
abgespeichert sein oder über eine Kommunikations-
verbindung der Diagnosevorrichtung zugänglich 
sein.

[0032] Die Diagnosevorrichtung kann einen Mikro-
prozessor aufweisen, der die Funktionen der Diagno-
sevorrichtung bzw. das Diagnoseverfahren durch das 
Ausführen eines entsprechenden Computerpro-
gramms realisiert, dass z. B. auf einem geeigneten 
Datenträger oder Speicher dem Mikroprozessor be-
reitgestellt wird.

[0033] Ein Kern der Erfindung besteht darin, dass 
die Zusammenhänge funktionsorientiert und nicht 
komponentenorientiert betrachtet werden. Dadurch 
wird eine Zuordnung der funktionsbezogenen Kun-
denbeschwerde zu einer notwendigen Diagnosetä-
tigkeit vereinfacht. Das Ergebnis einer Diagnosetätig-
keit wird somit nachvollziehbar und ist weniger von 
der Erfahrung des Werkstattmitarbeiters abhängig. 
Das Wissen zur Vernetzung und den Abhängigkeiten 
von Funktionen untereinander ist im Diagnosetester 
verfügbar und Reparaturerfolge sind nicht mehr allei-
ne von der Erfahrung des Werkstattpersonals abhän-
gig.

Patentansprüche

1.  Diagnoseverfahren zur Ermittlung von fehler-
haften bzw. fehlerverdächtigen Komponenten von 
verkoppelten Wirkketten (WK1, WK2), die mehrere 
jeweils miteinander in funktionaler Beziehung ste-
hende Komponenten (K1–K6) aufweisen;  
mit folgenden Schritten:  
a) Bereitstellen einer Angabe über eine fehlerhafte 
Funktion;  
b) Ermitteln (S2) beteiligter Komponenten zum 
Durchführen der fehlerhaften Funktion durch Bezug-
nahme auf eine Komponenten-Funktions-Matrix an-
hand der bereitgestellten Angabe über die fehlerhafte 

Funktion, wobei die Komponenten-Funktions-Matrix 
Funktionen-Verkopplungen von Wirkketten von Kom-
ponenten (K1–K6) abbildet;  
c) Auswählen (S3) von Testfunktionen aus den in der 
Komponenten-Funktions-Matrix abgebildeten Funkti-
onen, so dass als ausgewählte Testfunktionen dieje-
nigen Funktionen in der Komponenten-Funkti-
ons-Matrix bestimmt werden, die eine oder mehrere 
der ermittelten beteiligten Komponenten verwenden;  
d) Ausführen der ausgewählten Testfunktionen (S5);  
e) Bereitstellen (S7) einer Testergebnisangabe, die 
für jede der ausgeführten Testfunktionen angibt, ob 
diese fehlerfrei ausführbar ist oder fehlerhaft ist;  
f) Ermitteln von fehlerhaften bzw. fehlerverdächtigen 
Komponenten anhand der Testergebnisangabe.

2.  Diagnoseverfahren nach Anspruch 1, wobei 
beim Auswählen (S3) der Testfunktionen eine oder 
mehrere Testfunktionen so ausgewählt werden, dass 
die Anzahl der ausgewählten Testfunktionen mini-
miert wird, wobei insgesamt alle beteiligten Kompo-
nenten beim Ausführen der ausgewählten Testfunkti-
onen verwendet werden.

3.  Diagnoseverfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
wobei beim Auswählen der Testfunktionen die eine 
oder die mehreren Testfunktionen so ausgewählt 
werden (S9), dass diese einen komplementären 
Überdeckungsgrad bezüglich der an der entspre-
chenden Testfunktion beteiligten Komponenten auf-
weisen.

4.  Diagnoseverfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 3, wobei die Schritte c), d), e) und f) mit den feh-
lerverdächtigen Komponenten als beteiligte Kompo-
nenten wiederholt werden.

5.  Diagnoseverfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 4, wobei die Schritte c), d), e) und f) mit den feh-
lerverdächtigen Komponenten als beteiligte Kompo-
nenten so lange wiederholt werden, bis sich die An-
zahl der fehlerverdächtigen Komponenten nicht wei-
ter reduzieren lässt.

6.  Diagnoseverfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 5, wobei das Bereitstellen einer Testergebnisan-
gabe durchgeführt wird, indem für jede der ausge-
führten Testfunktionen manuell durch eine Benutzer-
eingabe und/oder automatisch durch eine Rückmel-
dung einer der beteiligten Komponente der durch die 
Testfunktion definierten Wirkkette ermittelt wird, ob 
die Testfunktion fehlerfrei ausführbar ist oder fehler-
haft ist.

7.  Diagnoseverfahren nach einem der Ansprüche 
1 bis 6, wobei das Bereitstellen der Angabe über die 
fehlerhafte Funktion durch Auslesen eines Fehler-
speichers aus einer Steuerungskomponente oder 
manuell durch Eingabe eines Benutzers durchgeführt 
wird.
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8.  Diagnosevorrichtung (23) zur Verwendung bei 
der Ermittlung von fehlerhaften Komponenten von 
verkoppelten Wirkketten, die mehrere jeweils mitein-
ander in funktionaler Beziehung stehende Kompo-
nenten aufweisen, umfassend:  
– einen Speicher zum Bereitstellen von Angaben ei-
ner Komponenten-Funktions-Matrix;  
– eine Steuereinheit, die ausgestaltet ist,  
– um beteiligte Komponenten zum Durchführen der 
Funktion durch Bezugnahme auf eine Komponen-
ten-Funktions-Matrix anhand einer bereitgestellten 
Angabe über eine fehlerhafte Funktion zu ermitteln 
(S2), wobei die Komponenten-Funktions-Matrix 
Funktionen-Verkopplungen von Wirkketten von Kom-
ponenten abbildet;  
– um Testfunktionen aus den in der Komponen-
ten-Funktions-Matrix abgebildeten Funktionen aus-
zuwählen (S3), so dass als ausgewählte Testfunktio-
nen diejenigen Funktionen in der Komponen-
ten-Funktions-Matrix bestimmt werden, die eine oder 
mehrere der ermittelten beteiligten Komponenten 
verwenden;  
– um die ausgewählten Testfunktionen auszuführen 
(S5) und um eine Testergebnisangabe bereitzustel-
len (S7), die für jede der ausgeführten Testfunktionen 
angibt, ob diese fehlerfrei ausführbar ist oder fehler-
haft ist; und  
– um fehlerverdächtige Komponenten anhand der 
Testergebnisangabe zu ermitteln.

9.  Diagnosevorrichtung (23) nach Anspruch 8 mit 
einer Schnittstelle zum Anschließen an ein Kommu-
nikationssystem mit mehreren Komponenten.

10.  Verwendung einer Diagnosevorrichtung (23) 
nach einem der Ansprüche 8 oder 9 in einem Kom-
munikationssystem eines Kraftfahrzeugs.

11.  Computerprogrammprodukt mit Programm-
code zur Durchführung des Diagnoseverfahrens 
nach einem der Ansprüche 1 bis 7, wenn das Pro-
gramm in einer Datenverarbeitungseinheit ausge-
führt wird.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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